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(KAG)

Vom 17. März 2005 *)

 
  § 13

Gebührenerhebung

 (1) Die Gemeinden und die Landkreise können für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen Be-
nutzungsgebühren erheben. Technisch getrennte Anlagen, die der Erfüllung derselben Aufgabe dienen,
bilden eine Einrichtung, bei der Gebühren nach einheitlichen Sätzen erhoben werden, sofern durch die
Satzung nichts anderes bestimmt ist; § 17 Abs. 1 Nr. 2 bleibt unberührt.

 (2) An Stelle von Benutzungsgebühren können unabhängig von der weiteren rechtlichen Ausgestaltung
des Benutzungsverhältnisses privatrechtliche Entgelte erhoben werden.

 (3) Für grundstücksbezogene Benutzungsgebühren gilt § 27 entsprechend.

Fußnoten
 

 

* Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des kommunalen Abgabenrechts und zur
Änderung des Naturschutzgesetzes vom 17. März 2005 (GBl. S. 206)

Weitere Fassungen dieser Norm
§ 13 KAG, vom 17.03.2005, gültig ab 31.03.2005 bis 08.05.2009
§ 13 KAG wird von folgenden Dokumenten zitiert
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